
Aufgaben

Die den Kassenärztlichen Vereinigungen nach
§ 75 SGB V vorliegenden Aufgaben lassen sich in
folgende Bereiche unterteilen:

� Verpflichtung zur Sicherstellung der ver-
tragsärztlichen Versorgung in dem in § 73 Ab-
satz 2 SGB V bezeichneten Umfang
(Sicherstellungsauftrag)

� Wahrung der Rechte der Vertragsärzte 
(Interessenvertretung)

� Gewährleistung einer ordnungsgemäßen
Durch führung der vertragsärztlichen Tätigkeit
(Gewährleistungspflicht)

� Zuständigkeit zum Abschluss von Verträgen
mit den Verbänden der Krankenkassen
(Vertragsgestaltung)

� Recht zur Besetzung von Ausschüssen der ge-
meinsamen Selbstverwaltung von Ärzten und
Krankenkassen

� Beratung von Ärzten und Psychotherapeuten
über Niederlassungsmöglichkeiten und wei-
tere Tätigkeiten im vertragsärztlichen Bereich
in Sachsen

Wer sind wir?

Die Rechtsgrundlage für die Errichtung der Kas-
senärztlichen Vereinigungen bildet § 77 des Fünf-
ten Buches des Sozialgesetzbuches (SGB V). Die
Kassenärztlichen Vereinigungen sind kraft Ge-
setzes als Körperschaften des öffentlichen Rechts
errichtet. Somit haben die Vertragsärzte/-psycho-
therapeuten die Möglichkeit, ihre Angelegenhei-
ten als Selbstverwaltungsaufgabe zu regeln. 

Die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen betreut
zurzeit etwa 7.000 Mitglieder, davon sind

� ca. 5.700 zugelassene Vertragsärzte

� ca. 500 zugelassene Psychologische Psycho-
therapeuten

� ca. 700 ermächtigte Vertragsärzte.

Von den zugelassenen Vertragsärzten nehmen ca.
53 % an der hausärztlichen und ca. 47 % an der
fachärztlichen Versorgung teil.

Beratungsangebote der KV Sachsen zu:

Praxisgründung 

Niederlassung

Vertragsarztrecht

Vertragsärztlicher/
- psychotherapeutischer
Tätigkeit 



Beratung von Praxisgründern – 
Niederlassungsberatung

u. a.

� zu Tätigkeitsmöglichkeiten als Weiterbil-
dungs assistent

� zur Arztregistereintragung

� zu Zulassungsvoraussetzungen und bei zulas-
sungsrechtlichen Fragen

� zu Anstellungsmöglichkeiten beim Vertrags-
arzt oder im Medizinischen Versorgungszen-
trum (MVZ)

� zum Stand der Bedarfsplanung 
(Unterversorgung, Überversorgung)

� zur Niederlassungsstrategie bei Zulassungs-
beschränkungen

� zu Praxisübernahmemöglichkeiten

� zu finanziellen Förderprogrammen im 
Zusammenhang mit der Praxisgründung

� zum zeitlichen Ablauf und zu Fristen

� zu Ärztlichen Kooperationsformen

� zur Entscheidung Hausarzt/Facharzt

Neue Aspekte im Vertragsarztrecht

u. a.

� Möglichkeit der Anstellung von Ärzten (auch
Teilzeit; auch fachfremd) in Abhängigkeit von
freien Stellen im Bedarfsplan

� Umwandlung einer bestehenden Zulassung in
eine Anstellung

� Teilzulassung (hälftiger Versorgungsauftrag)

� Möglichkeit der gleichzeitigen Tätigkeit in
Niederlassung bzw. Anstellung in Praxis oder
MVZ einerseits und Anstellung im Kranken-
haus oder in einer Rehabilitationseinrichtung
andererseits

� Tätigkeit an weiteren Orten (Nebenbetriebs-
stätten)

� Gründung überörtlicher Berufsausübungs ge-
meinschaften (auch KV-übergreifend) 

� Grün dung von Teilberufsausübungsgemein-
schaften

� Wegfall der Altersgrenzen

Ansprechpartner zur Praxisberatung 

Bezirksgeschäftsstelle Chemnitz
Carmen Baumgart
09116 Chemnitz, Carl-Hamel-Str. 3
� 0371/27 89 401
E-mail: baumgart@kvs-chemnitz.de

Bezirksgeschäftsstelle Dresden: 
Dr. Burkhard Hentschel
01099 Dresden, Schützenhöhe 12
� 0351/88 28 301
E-mail: hentschel@kvs-dresden.de

Bezirksgeschäftsstelle Leipzig
Karina Hase
04347 Leipzig, Braunstr. 16
� 0341/24 32 147
E-mail: hase@kvs-leipzig.de
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